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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

LAGWestrich-Glantal

Zum ersten Mal in der neuen LEADER-Förderperiode hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westrich-Glantal wieder Fördermittel zur Unterstützung sogenannter Ehrenamtlicher
Bürgerprojekte zu vergeben. Auf die insgesamt 30.000 Euro, die zur Verfügung stehen, können sich gemeinnützige Vereine, Bürgerinitiativen oder auch nicht-organisierte Zusam-
menschlüsse von Personen bewerben. Pro Vorhaben können bis zu 3.000 Euro Förderung beantragt werden, die Förderquote kann dabei bis zu 100% betragen. Wichtig ist, dass
das Projekt zu den regionalen Entwicklungszielen der LEADER-Region passt und sich einem der folgenden Handlungsfelder zuordnen lässt:
•Gemeinden zukunftsfähig ausrichten
• Wirtschaft aktiv weiterentwickeln
•Erleben vielfältig gestalten
•Natur- und Kulturlandschaft langfristig sichern
Bewerben können sich Projekte aus den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Kusel-Altenglan, Landstuhl, Oberes Glantal, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach. Be-
reits in den letzten Jahren konnten durch die Ehrenamtlichen Bürgerprojekte viele gute Ideen in der Region umgesetzt werden, beispielsweise der Flow Trail in Landstuhl, das
Umweltbildungsangebot „Better Together – Gemeinsam fürs Klima“ in Ramstein oder das Repair-Café „Mach-Bar“ des AWO Ortsvereins in Bruchmühlbach-Miesau. Ob Ihre Idee
inhaltlich zu den Fördermöglichkeiten passt, könnenSie beim Regionalmanagement anfragen. Projekte können bei der LAG eingereicht werden bis zum 19.04.2024. Die Auswahl-
entscheidung, welche Vorhaben gefördert werden sollen, trifft die LAG im Mai. Bis Ende September müssen die beantragten Vorhaben dann umgesetzt und abgerechnet werden.
Der nächste Förderaufruf für LEADER-Vorhaben ist ebenfalls bereits beschlossen und läuft und von März bis Mitte Mai. Auch hierzu berät das Regionalmanagement gerne.
Ihr Ansprechpartner vom Regionalmanagement ist Marc Wagner. Er ist über folgende Kontaktdaten zu erreichen: 06302/9239-18 marc.wagner@entra.de Weitere Informationen
finden Sie ebenfalls auf der Webseite der LAG: www.westrich-glantal.de

1. Förderaufruf für EhrenamtlicheBürgerprojekte –30.000 Euro fürVereine, Bürgerinitiativen und ehrenamtliches Engagement

53. Jahrgang - 11. Woche -

16. März 2024



Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
Augenklinik im Westpfalzklinikum Kai-
serslautern, Telefon: 0631/203-0

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbüros
der Verbandsgemeinde

Kontakt (Berechtigungsschein):
VG-Verwaltung
Tel.: 06373-504-201, -205, -206
soziales@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

IM NOT FA L L
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Achtung!
Vorgezogener Redaktionsschluss für das „Wochenblatt“
Wegen der Osterfeiertage wird der Redaktionsschluss für die KW 14, Ausgabe
06.04.2024, auf Dienstag, den 26. März 2024, 12:00 Uhr vorverlegt.
Wir bitten um Einhaltung der Redaktionsschlusszeit, da zu spät eingehende Presse-
texte leider nicht mehr berücksichtigt werden können.

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 19.03.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal der Kurpfalzhalle,
Hauptstraße 61, 66909 Nanzdietschweiler eineSitzung desVerbandsgemeinderates
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 17, 18 und 19 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Kläranlage Elschbach; Erneuerung Rechenanlage und Sandfangräumer;

Bauliche Arbeiten - Auftragsvergabe
2. Kläranlage Elschbach; Erneuerung Rechenanlage und Sandfangräumer;

Maschinen- und elektrotechnische Arbeiten - Auftragsvergabe
3.  Kläranlage Nanzdietschweiler; Zulaufbereich Kompaktanlage - Auftragsvergabe
4.  Kanalsanierung Verbindungssammler Frohnhofen-Altenkirchen;

Auftragsvergabe
5.  Kanalsanierung Verbindungssammler Hüffler-Schellweiler; Auftragsvergabe
6.  Erdarbeiten Kanal und Wasser; Jahresvertrag Bereich Nord - Auftragsvergabe
7.  Erdarbeiten Kanal und Wasser; Jahresvertrag Bereich Süd - Auftragsvergabe
8. OG Schönenberg-Kübelberg; Erneuerung der Wasserversorgung im Homburger

Weg und der Friedhofstraße - Auftragsvergabe
9.   OGGries; ErneuerungderWasserversorgung imRaiffeisenring, 1.BA - Auftrags-

vergabe
10.  Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO an der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit
Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal

11.  Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltsplanung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal für das Haushaltsjahr 2024

a) Umlagesatz
b) 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan
12.  Benennung Mitglieder Wahlausschuss für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024
13.   Anträge der FWG Oberes Glantal;
14.  Beitritt zum Verein „Ärzte für die Westpfalz e.V.“
15.  Erstellung eines Schulentwicklungsplans nach § 91 Abs. 3 SchulG
16.  Informationen
nicht öffentlich
17.  Vertragsangelegenheit
18.  Grundstücksangelegenheiten
19.  Informationen

Schönenberg – Kübelberg, den 5. März 2024
gez. Christoph Lothschütz -Bürgermeister -

Seniorenarbeit im Landkreis Kusel:                                  
Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel 

Gemeindeschwesterplus Koordinator für
Seniorenangelegenheiten   

Ayfer Marx                   Ulrich Urschel
Tel.: 06381/424-363       Tel.: 06381/424-328 
E-Mail: ayfer.marx@kv-kus.de     E-Mail: ulrich.urschel@kv-kus.de

Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht für das aktuelle Schuljahr eine zusätzli-
che zweite

Betreuungskraft (m/w/d)
- Erzieher/in oder Sozialassistent/in oder Tagesmutter -

für die Nachmittagsbetreuung am Freitag in der Grundschule Schönenberg-Kübel-
berg.

Es handelt sich um eine befristete Beschäftigung einmal wöchentlich – an Freitagen
– in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Aufgrund der variablen Kinderzahlen ist die
Stelle befristet bis zum Ende des Schuljahres 2024/2025 (04.07.2025) zu besetzen.
Danach ist bei entsprechenden Anmeldezahlen eine Weiterbeschäftigung möglich.

Wir suchen
· eine engagierte Person mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zum/zur

Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder
· zum/zur Sozialassistent/in
· Qualifikation zur Tagesmutter
· mit einem aktuellen Nachweis über die Erste-Hilfe-Ausbildung, bevorzugt die Erste

HilfeamKindbzw.dieBereitschaft aneiner entsprechendenAusbildung teilzunehmen.
· Weiterhin verfügen Sie über einen Nachweis der Masernimmunität bzw. die Bereit-

schaft sich gegen Masern impfen zu lassen.
· Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit sowie die Freude

am Umgang mit Kindern wird vorausgesetzt.

Wir bieten
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 4 Stunden.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. SofernSie sich für diese ausgeschriebeneStelle interessieren und noch wei-
tere Fragen zur Nachmittagsbetreuung haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Weber
(Telefon: 06373-504-201).

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 28.03.2024 unter Beifü-
gung der üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg  oder per Email an: bewerbung@vgog.de

Hinweise:
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätz-
lich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten richtet
sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstel-
lungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, den 29.02.2024
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez.  Christoph Lothschütz, Bürgermeister
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Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen



Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt im Fachbereich 3 – Bürgerdienste eine / einen

Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin (m/w/d)
 (Vollzeit – befristet)

Das Aufgabengebiet umfasst imWesentlichen:
· Schulverwaltung (= Rechnungswesen/Mittelüberwachung, Beschaffungen,
Schülerverwaltung/Abrechnungen, Schulbuchausleihe)

· Sportförderung (Erstellung und Verwaltung von Belegungsplänen für Sportstätten,
Zuschüsse)

· Ferienbetreuung der Verbandsgemeinde (Erstellung Zeitpläne/Programmemit dem
Betreuungspersonal vor Ort, Anmeldeverfahren, Abrechnungen/Zuschussanträge)

· Kinder- und Jugendarbeit (verwaltungsmäßige Betreuung)
· Betreuung AGH´ler, Ableistende von Strafstunden
· Ehrenamtsförderung (inkl. aller laufenden Projekte, z.B. „Ich bin dabei!“)
· Soziales (Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger zur Antragstellung div.
Sozialleistungen, Ausstellung Berechtigungsscheine für die Tafel)

Für diese interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit suchen wir eine qualifizier-
te und engagierte Personmit einer abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbil-
dung. Wünschenswert wäre eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungs-
fachangestellten.

Weiterhinerwartenwir einehoheLeistungsbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit, ein
sicheres Auftreten sowie eine selbstständige und fachlich fundierte Arbeitsweise.

Wir bieten
DieVergütungerfolgt nachdenBestimmungendesTarifvertrages für denöffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen,
wie z. B. betrieblicheZusatzversorgung, vermögenswirksameLeistungen, Jahresson-
derzahlung und Leistungsentgelt sowie zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten. Die
VerbandsgemeindeOberes Glantal bietet außerdemdieMöglichkeit des Jobrad-Lea-
sings.

Die Stellenbesetzung erfolgt in Vollzeit und befristet für die Dauer von zwei Jahren.
Die Vergütung richtet sich je nach persönlicher Voraussetzung bis zu Entgeltgruppe E
6 TVöD.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. Sind Sie an der Stelle interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 29.03.2024 an die

Verbandsgemeinde Oberes Glantal               
Fachbereich 1A 1.2 Personal                         
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Für Rückfragen steht IhnenHerr Hewer vomFachbereichBürgerdienste derVerbands-
gemeindeverwaltung Oberes Glantal, Telefon 06373-504-200, E-Mail: I.He-
wer@vgog.de, gerne zur Verfügung.

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, den 20.02.2024
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gez. Lothschütz, Bürgermeister

Hinweise auf die Gefahrenabwehrverordnung für das Gebiet der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal sowie das Benutzen von
Feldwirtschaftswegen und privaten Flächen
Liebe Mitbürgerinnen undMitbürger,
aufgrund zunehmender Beschwerden über das Halten und Führen von Hunden, Verun-
reinigungen durch Hunde und Benutzung von Feldwegen mit Fahrzeugen, wird auf die
Gefahrenabwehrverordnung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen, in

öffentlichen Anlagen und an öffentlichen Einrichtungen vom 13.04.2021 hingewiesen.
Hundedürfenauf öffentlichenStraßenund inöffentlichenAnlagen innerhalbder bebau-
ten Ortslage nur angeleint und durch geeignete Personen geführt werden. Im Übrigen
sind Hunde außerhalb der bebauten Ortslage umgehend und ohne Aufforderung anzu-
leinen, wenn sich andere Personen nähern. Blindenhunde sind ausgenommen, sofern
sie als solche besonders gekennzeichnet sind.  
In öffentlichen Anlagen ist es verboten, Hunde ohne geeigneten Führer auszuführen
oder freiumherlaufen zu lassen sowie sie auf Kinderspielplätze mitzunehmen oder in
Brunnen, Weihern oder Wasserbecken baden zu lassen.
Halter und Führer von Hunden müssen dafür sorgen, dass die öffentlichen Anlagen so-
wie Geh-  und Radwege nicht mehr als verkehrsüblich verunreinigt werden. Zur Beseiti-
gung eingetretener Verunreinigungen sind Halter und Führer nebeneinander in gleicher
Weise unverzüglich verpflichtet.
WerOrdnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegendasordnungsgemäße
Halten und Führen von Hunden, Verunreinigungen durch Hunde verstößt. Die Ordnungs-
widrigkeit kannmit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 5.000,00 € geahndet werden.
Ferner weißen wir ausdrücklich darauf hin, dass es auch ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers nicht gestattet ist, private Grundstücke bzw. land-
wirtschaftlich genutzt Flächen zu betreten bzw. diese zum Spielen mit Hunden zu nut-
zen. Das gleiche gilt für das Befahrenmit Fahrrädern,Motorrädern (insbesondereMoto-
cross-Bikes), Quads oder das Reitenmit Pferden. Verstöße hiergegen werden zivilrecht-
lich geahndet. Entsprechende Schäden sind zu ersetzen.  
Auch möchten wir darauf hinweisen, dass das private Befahren von Feldwirtschaftswe-
gen mit motorisierten Fahrzeugen jeglicher Art, nicht ohne besonderen Anlass (entwe-
der land-/forstwirtschaftliche Nutzung, Unterhaltung von privaten Grundstücken etc.)
zulässig ist. Die entsprechende Feldwegebeschilderung ist zu beachten. Verstöße hier-
gegen werden als Verkehrsordnungswidrigkeit geahndet. Ferner kann es bei Nutzung
der Feldwege ohne entsprechende Erlaubnis zum Verlust des Versicherungsschutzes
führen.
Wir bitten Sie im eigenen Interesse, ihr Verhalten so anzupassen, dass Ihre Mitmen-
schen davon nicht gestört werden und die allgemein gültigen rechtlichen Vorgaben ein-
gehalten werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

12. Kulinarische Panoramawanderung
AmSonntag, den 05. Mai 2024 findet in der Zeit von 10-18 Uhr die 12. Kulina-
rische Panoramawanderung statt.
Die teilnehmendenOrtsgemeinden an der Strecke haben längstmit den Planungsarbei-
ten für diesesWanderevent begonnen.
DiemitwirkendenVereine, Gruppen und Gastwirte sindmit Hochdruck dabei das Veran-
staltungsprogramm und die kulinarischen Angebote vor Ort zu gestalten.
Zu der Kulinarischen Panoramawanderung werden auch 2024wieder interessante Stre-
ckenmit vielen schönen Panoramablicken ausgewählt.
Die vielen Vereine und ehrenamtlichen Helfer in allen Ortsgemeinden freuen sich über
Ihr Kommen!
Weitere Informationen folgen in den nächsten Woche an dieser Stelle und im Internet
unter www.kulinarische-panoramawanderung.de.

Bekanntmachung
Die Bundeswehr beabsichtigt vom 22.04.-25.04.2024 eine Übung im Bereich Wald-
mohr durchzuführen.
Im Falle von Übungsschäden sind entsprechende Formblätter im RathausSchönenberg-
Kübelberg, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Zimmer S1-3.03 (Frau
Scheuer Tel.: 06373/504 135) erhältlich.

Das Friedhofsamt informiert
Der Frühling und die damit verbundene Pflege der Rasen- und Baumgrabstätten stehen
vor der Tür. Wir bitten daher die Bürgerinnen und Bürger, welche Nutzungsberechtigte
einer solchen Grabstätte sind, in den kommenden Tagen den über die Wintermonate
aufgelegten Grabschmuck wieder zu entfernen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihre Friedhofsverwaltung

Neues aus demVerbandsgemeinderat Oberes Glantal
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO–Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
DerVerbandsgemeinderatOberesGlantal hat in seinerSitzungam06.02.2024 folgende
Beschlüsse gefasst:
öffentlich
Nachbesetzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Kultur und Sport
a) Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Wahl per Akklamation durchzuführen.
b) Als stellvertretendesMitglied für den Jugend-, Senioren-, Kultur- undSportausschuss
wird Frau Andrea Zieger gewählt.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag undMittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos
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Ortsgemeinde Langenbach, Erschließung des NBG Auf der Platte;
Vorstellung der Entwurfsplanung

Der vorgestellten Entwurfsplanung Kanalisation und Wasserversorgung wird zuge-
stimmt. Die gemeinsame öffentliche Ausschreibung mit der OG Langenbach kann nach
rechtskräftigem B-Plan durchgeführt werden.

Ortsgemeinde Nanzdietschweiler, Erschließung des NBG Höllenhub Teil E;
Vorstellung der Entwurfsplanung

Der vorgestellten Entwurfsplanung Kanalisation und Wasserversorgung wird zuge-
stimmt. Die gemeinsame öffentliche Ausschreibung mit der OG Nanzdietschweiler kann
durchgeführt werden.

Wasserversorgungsnetz - Fortschreibung Bedarfsplanung Wasser 2024
Die Fortschreibung Bedarfsplanung Wasser 2024 wird zur Kenntnis genommen. Daraus
resultierende Maßnahmen sind haushaltsmäßig einzuplanen und entsprechend unter
Einbindung der Gremien umzusetzen.

Ortsgemeinde Gries, Erneuerung der Wasserleitung im Raiffeisenring
Die Wasserleitung im Raiffeisenring, 66903 Gries, kann erneuert werden. Die Maßnah-
me ist in 2 Abschnitte zu unterteilen. Der 1.Bauabschnitt Raiffeisenring Nord (rd. 290 m)
kann 2024 geplant und ausgeschrieben werden. Der 2.Bauabschnitt Raiffeisenring Süd
(290 m) soll anschließend geplant und ausgeschrieben und 2025 umgesetzt werden.
Die entsprechenden Vergaben sind im Werkausschuss zu beraten und im VG Rat zu be-
schließen.

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 67655 Kaiserslautern, 06.03.2024
DLR Westpfalz Fischerstraße 12
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung Telefon: 0631-36740
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal Telefax: 0631-3674255
Aktenzeichen: 21119-HA2.3. Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Hüffler, Quirnbach, Wahnwegen, Herschweiler-Pettersheim, Steinbach am Glan, Glan-
Münchweiler, Rehweiler und Börsborn

I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungsgebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom
19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794))
Hiermit wird das durch Beschluss vom 20.12.2012festgestellte, mit Beschluss vom
29.04.2019, 09.03.2021, 29.03.2023 und 31.10.2023 geänderte Gebiet des Flurberei-
nigungsverfahrens Liebsthal, LandkreisKusel, wie folgt geändert:
1.1 Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke zugezogen:

Gemarkung Flurstücke Nr.
Hüffler 555/1

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter Nr. 1 festgestellt.
3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Flurstücke sowie die den
Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit
dem Flurbereinigungsbeschluss vom 20.12.2012 entstandenen
“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung Liebsthal“
4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des Flur-
bereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die fol-
genden Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohneZustimmung der Flurbereinigungs-

behörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungsgemäßen
Wirtschaftsbetrieb gehören. Für gesetzlich geschütztes Grünland nach § 15 Lan-
desnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. Nr. 11 S. 283), zuletzt
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) besteht ein
generelles Umbruchverbot (dies gilt auch für geschütztes Grünland nach § 15
LNatSchG mit dem Status „Dauergrünland“). Der Umbruch von Dauergrünland und
§ 15-Grünland sowie die Neueinsaat von Dauergrünland unterliegen der Verände-
rungssperre nach § 34 FlurbG.
Jeglicher Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftlichen Zustimmung und
Freigabe durch die Flurbereinigungsbehörde und setzt die Genehmigung der zu-
ständigen Kreisverwaltung voraus. Auch die Rodung von Rebland und Neuanpflan-
zung von Rebstöcken bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt werden.

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume, Reb-
stöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle
Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein-
trächtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-
steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung
darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 Satz
1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl.
I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl 2023 I
Nr. 409), wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschie-
bende Wirkung haben.

III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in Flurbereinigungsverfahren
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand
nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Vereinfachten Flurbereini-
gung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die ab-
geholzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrig-
keiten, die mit Geldbußen geahndet werden können.
2. Betretungsrecht
DieBeauftragtender Flurbereinigungsbehörde sindberechtigt, zurVorbereitungundzur
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermes-
sen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.
3. Anmeldung unbekannter Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses sind Rechte, die
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsver-
fahren berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz,
Fischerstraße 12, 67655 Kaiserslautern
anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegen-
über diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlus-
ses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
Begründung
1. Sachverhalt:
Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 272,6 ha Verfahrensfläche erfährt durch
die Änderungen eine geringfügige Vergrößerung von etwa 0,4 ha.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Liebsthal hat den festgesetzten Änderungen
des Flurbereinigungsgebiets in seiner Sitzung am 05.03.2024 zugestimmt.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Westpfalz als zuständige Flurbereinigungs-
behörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines Vereinfachten Flur-
bereinigungsverfahrens sind mit der Anhörung des Vorstands der Teilnehmergemein-
schaft erfüllt.
2.2 Materielle Gründe
Der gemarkungsübergreifende Verbindungsweg (Römerweg) wurde 2023 asphaltiert.
Im Zuge der Bauausführung wurde eine vorhandene Rinne im Flurstück 555/1 der Ge-
markung Hüffler beschädigt.
Zur Wiederherstellung dieser Rinne wird das Flurstück zum vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal zugezogen.
Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flurbereinigungsgebietes.
Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind damit erfüllt.
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der Be-
teiligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Weiterführung des Verein-
fachten Flurbereinigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten be-
triebswirtschaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem gegenüber könnte durch
die aufschiebende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzö-
gerung eintreten, mit der Folge, dass die neuen Flurstücke erst ein oder zwei Jahre spä-
ter als vorgesehen bewirtschaftet werden können.
Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz
erheblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Er-
haltung eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick
auf den raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass die mit
der Vereinfachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht
werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Wider-
spruch beim
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz,
Fischerstraße 12, 67655 Kaiserslautern oder
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz,
Neumühle 8, 67728 Münchweiler/Alsenz oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
oder zur Niederschrift erhoben werden.
Hinweise:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.landentwicklung.rlp.de/Landent-
wicklung/Service/Datenschutz.
Im Auftrag
gez.: Bernd Fricke
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Ein Besuch beim Finanzamt Kusel-Landstuhl

Am Donnerstagvormittag, dem 29. Februar 2024 gingen wir, die WuT-Gruppe der Klas-
senstufe 10 sowie interessierte Schülerinnen und Schüler der MSS mit ihrem Lehrer
Herrn Wilhelm auf Exkursion. Ziel war das Finanzamt in Landstuhl. Dort angekommen,
begrüßte uns Frau Kubera, welche die Ausbildungsleitung innehat, sehr herzlich.
Anschließend gab Frau Kubera die Moderation der Veranstaltung an Finanzwirtin Frau
Herrmann weiter. Zu Beginn fragte diese, welche Steuerarten wir kennen würden. Dann
löste sie das digitale Rätsel auf, wobei die Steuerarten in ihrer Reihenfolge geordnet
wurden, nämlich in Form einer Steuerspirale: Von der größten Steuereinnahme bis zur
kleinsten. Daraufhin hat sie die Steuern von Deutschland und Rheinland-Pfalz vergli-
chen. Nun machte sie uns an Beispielen klar, welche Steuern es gibt. Dann ging sie auf
die verschiedenen Einkommensarten ein, die versteuert werden (z.B. Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft usw.). In der Folge erklärte Frau Herrmann die Bedeutung von
„brutto“ und „netto“. Auch hier fand sie passende Beispiele, sodass wir die Thematik
besser verstehen konnten. Zusätzlich erklärte sie uns, was eine Steuererklärung alles
beinhaltet. Mit Herrn Strasser wiederum haben wir im Anschluss eine Steuererklärung
selbst ausfüllen dürfen, was gar nicht so einfach war, und dann haben wir diese bespro-
chen. Dann erklärte Frau Herrmann noch, welche attraktiven Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten an der Landesfinanzschule (bzw. Finanzhochschule) in Edenkoben mög-
lich sind. Aber auch ein Praktikum für uns Schüler ist jederzeit möglich. Zum Schluss
machtenwir nocheinAbschlussfotomit denReferentenund FrauKuberaundbedankten
uns für die gewonnenen neuen Erkenntnisse.

Jonas Schehlmann und Maria Avery-Pham

Museumstag in der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal am Sonntag, 12. Mai 2024, 13-18 Uhr
Einige Museen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal öffnen am
Muttertag, 12. Mai 2024 in der Zeit von 13-18 Uhr ihre Türen.
Freuen Sie sich auf ein buntes Veranstaltungsprogramm u.a. mit dem Thema „Die Rolle
der Frau in früheren Zeiten“ und entdecken Sie die Schätze der Vergangenheit in den
Museen.
Folgende Museenbeteiligen sich am MuseumstagderVerbandsgemeindeOberes Glantal:
-Bergmannsbauern-Museum in Breitenbach
-Diamantschleifer-Museum in Brücken
-Fisch-Museum und Gefängniszelle im Bürgerhaus in Waldmohr
-Glockenturm in Börsborn
-Kirschenland-Museum in Altenkirchen
-Kulturhaus Kübelberg in Schönenberg-Kübelberg
Die ehrenamtlichen Museumsteams freuen sich über Ihr Kommen!
Weitere Information erhalten Sie in den kommenden Wochen an dieser Stelle oder auf
der Internetseite der Verbandsgemeinde unter www.vgog.de

Wanderaktion
Der kalendarische Frühling kommt mit Riesenschritten und das Wandervolk scharrt bei
milder werdenden Temperaturen mit den Hufen und strebt ins Freie.
Am Samstag, den 16. März 2024 starten fünf Wanderführer der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal eine Aktion: es gibt Bier und Bratwurst kostenlos in Glan-Münchweiler

auf demSupermarktparkplatz. Die Aktion startet um 10 Uhr.Spenden werden gerne ent-
gegengenommen, sie sind für den Unterhalt der Wanderwege in Glan-Münchweiler,
Henschtal und Quirnbach bestimmt.
Dementsprechend sind die Wanderführer aus den drei Ortschaften an Grill und Zapf-
hahn tätig. Annette und Andi Harth aus Henschtal, Holger Weyand aus Glan-Münchwei-
ler sowie Benno Müller und Jochen Körbel aus Quirnbach tun ihr Bestes um Freibier und
Bratwurst an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Neben den Wanderführern der VG Oberes Glantal sind natürlich Svenja und Julian Eck-
stein und Marktleiter Klaus Zulian mit von der Partie. Ebenfalls mit im Boot ist Lucas
Mentzel, der für das Freibier zuständig ist.
Man kann Wanderrucksäcke erwerben, die gefüllt sind mit Snacks und Getränken, die
der Wandersmann oder die Wandersfrau bei einer Tour benötigt.
Also: vorbeikommen, Freibier trinken und Bratwurst essen.
Gewandert wird natürlich auch. Am 23.3.2024 gibt es eine Führung auf dem Pirminius-
weg in Glan-Münchweiler.

Angelfreunde Kohlbachtal
Geräucherte Forellen

Der Angelverein Frohnhofen bietet am Karfreitag
den 29.03.2024 frisch geräucherte Forellen an.

Stück 6,00 €
Nur mit Vorbestellung bis 22.03.2024bei

Stefan Kohl 06386/404880
Rainer Recktenwald 06386/1862

Abholung ab 11:30 Uhr an der Fischerhütte.
Kein Verzehr vor Ort !

Weitere Jubiläums-Ehrenamtskarte für langjährig ehrenamtlich
Tätige ausgehändigt
Cornelia Schuck aus Schönenberg-Kübelberg zählt nun ebenfalls zu den Inhabern der
unbefristet gültigen Jubiläums-Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz. Voraussetzung zur
Ausstellung dieser Karte ist eine mindestens 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit.
Die Vorsitzende der Schützenbruderschaft Schönenberg-Kübelberg organisiert seit
1986alleVeranstaltungen imSchützenverein, ist Jugendleiterin und Jugendtrainerin so-
wie seit 10 Jahren Frauenbeauftragte beim Vdk. Seit 1998 bis heute ist sie außerdem
Mitglied des Ortsgemeinderats Schönenberg-Kübelberg.
Bürgermeister Christoph Lothschütz und Ortsbürgermeister Thomas Wolf nahmen dies
bei der Übergabe der Ehrenamtskarte selbstverständlich gerne zum Anlass, um Cornelia
Schuck den Dank und die Anerkennung, für diese unentgeltlichen Dienste zum Allge-
meinwohl, auszusprechen.

v.l.n.r.: Bürgermeister Christoph Lothschütz, Cornelia Schuck und Ortsbürgermeister
Thomas Wolf
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Wasserzweckverband Ohmbachtal
Fünfter Tiefbrunnen des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal im Gewinnungsgebiet
Schönenberg-Kübelberg gewährleistet langfristig Versorgungssicherheit und sorgt
für niedrigen Nitratwert im Trinkwasser- Startschuss für das Millionenprojekt
Der bereits im Jahr 2000 niedergebrachte 5. Tiefbrunnen des Wasserzweckverbandes
Ohmbachtal im Gewinnungsgebiet Schönenberg-Kübelberg südlich des US-Army-De-
pots Miesau soll nun ausgebaut und in das Versorgungsnetz des Verbandes eingebun-
den werden. Verbandsvorsteher Klaus Müller, sein Stellvertreter Christoph Lothschütz
und Werkleiter Titus Müller-Skripsky gaben dieser Tage den Startschuss für das Millio-
nenprojekt.
Zur Aktivierung des Brunnens muss eine rund zwei Kilometer lange Rohwasserleitung
mit einem Durchmesser von 300 Millimeter samt Elektroanschluss verlegt werden. Die-
sen Auftrag hat nach öffentlicher Ausschreibung eine Bauunternehmung aus Bexbach
mit einer Auftragssumme von rund 505.000 € erhalten. Nach dem Tiefbau ist die Brun-
nentechnik (insbesondere Förderpumpe und Brunnenkopf) zu installieren und die neue
Leitung hydraulisch in das bestehende Leitungsnetz einzubinden. Die Gesamtinvestiti-
on, die neben dem Tiefbau und der Brunnentechnik insbesondere Planungs- und Gut-
achterkosten, Genehmigungsgebühren, Kosten für die Beschaffung des Elektrokabels
und die Umzäunung des Brunnens umfasst, beziffert sich  auf rund 1,2 Million Euro. Aus
dem neuen Brunnen dürfen gemäß dem seit Dezember 2023 vorliegenden Erlaubnisbe-
scheid der Wasserbehörde jährlich maximal 1,2 Mio Kubikmeter Grundwasser gefördert
werden.
Wie Verbandsvorsteher Klaus Müller bei dem Treffen betonte, geht es dem Verband
nicht darum, mit dem weiteren Brunnen die Grundwasserentnahme aus dem Gewinn-
ungsgebiet Schönenberg-Kübelberg über die nach wie vor erlaubte Maximal-Förder-
menge von 2,8 Mio Kubikmeter hinaus zu erhöhen (derzeit werden aus dem Gebiet le-
diglich 2,1 Millionen Kubikmeter entnommen), sondern allein um eine „Entzerrung“ der
Entnahmepunkte sowie um die Minimierung des Nitratgehaltes im Trinkwasser und da-
mit letztlich um eine erhöhte Versorgungssicherheit. Mit dem sehr niedrigen Nitratwert
in dem neuen Brunnen von aktuell 13 Milligramm pro Liter könne – so der Verbandsvor-
steher – der derzeitige Nitratwert im Mischwasser aus den vorhandenen vier Brunnen
von 35 Milligramm dann auf etwa 17 Milligramm halbiert und damit der derzeitige
Grenzwert von 50 Milligramm weit unterschritten werden.
Im Übrigen teilte Werkleiter Müller-Skrypski bei dem Treffen mit, dass die Grundwasser-
stände aufgrund der außergewöhnlich hohen Niederschläge in den letztenWintermona-
ten in den Gewinnungsgebieten des Verbandes so hoch seien, wie seit Bestehen des
Verbandes noch nicht.

Unsere Aufnahme zeigt von links nach rechts Verbandsvorsteher Klaus Müller, sein Stell-
vertreter Christoph Lothschütz sowie Werkleiter Titus Müller-Skrypski vor dem Rohrlager.

Altenkirchen

Müllauto begeistert Kindergartenkinder

Zum aktuellen Projekt von Leonie Geis „Zu gut für die Tonne - Vier Vorschulkinder erler-
nen den Umgang mit Müll und wie sie diesen upcyceln“ war die Schmetterlingsgruppe

Anfang Februar auf dem Multifunktionsplatz in Altenkirchen unterwegs. Dort angekom-
men staunten die Kinder nicht schlecht als uns zuerst ein Müllauto und kurze Zeit später
ein Zweites auf dem Platz überraschte.
Lukas (Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft) von der Firma Preis erklärte kindge-
recht alle wichtige Funktionen des Müllautos. So durften die Kinder von einer Erhöhung
aus zuschauen wie Glas und Plastik in der Presse zusammengedrückt werden. Die Kin-
der hatten einige Fragen gesammelt. Wie viele Müllsäcke passen in ein Müllauto? Wie
sieht es im Fahrerhaus aus? Woran erkennt der Fahrer, wann der Müll eingeladen ist?
Welche Uniform trägt eine Fachkraft? Welche Funktionen haben die vielen Schalter-
knöpfe? Was passiert mit dem ganzen Abfall? Zum krönenden Abschluss warfen die Kin-
der stolz die zu entsorgenden Wertstoffsäcke in das Müllauto.
Durch begreifendes Lernen während besonderen Aktionen wie verschiedene Mülltrenn-
spiele, einem Zersetzungsexperiment und einer Müllsammelaktion wurden die Kinder-
gartenkinder spielerisch für das Thema Müll sensibilisiert.
Wir freuen uns auf die kommenden Wochen.

Altenkirchen Pensionärverein
Gemütlicher Nachmittag
Am 20.03.24 ab 14.30 Uhr findet im Jugendheim unser vorösterlicher gemütlicher
Nachmittag statt. Es gibt Kaffee und Kuchen und lockere Unterhaltung. Über Frühlings-
oder Ostergedichte würden wir uns freuen. Auch Osterbräuche aus vergengener Zeit
sind interessant!?
Aus gegebenem Anlaß suchen wir ein oder 2 Personen, die Gerlinde beim Tischdecken,
Kaffeekochen, Abräumen usw. helfen könnten!? Im voraus schon herzlichen Dank! Auch
Nichtmiglieder sind zum Schnuppern in unsere Gesellschaft eingeladen. Man muß kein
bestimmtes Alter haben! Jede und Jeder ist willkommen.
Kontakt: Rudi Hettrich, Tel. 1429 und Werner u. Renate Trumm, Tel. 40382

Landfrauenverein
Am Dienstag, 19.März findet unser Nahrungszubereitungskurs
„Meal Prep“ statt. (Vorbereiten- und Vorkochen von Essen)
Wo? Jugendheim Altenkirchen um 18/00 Uhr
Referentin: Gudrun Zimmer-Lenhard
Auch Nichtmitglieder sind willkommen
Unkostenbeitrag: Mitglied € 3.- / Gast € 4.-
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Börsborn
Nachpächter für unser Dorfgemeinschaftshaus  gesucht
Krankheitsbeding suchen wir ab sofort, einen neuen Pächter für unsere gutgehende
Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus in Börsborn.
Unser Dorfgemeinschaftshaus verfügt über einen schönen teils überdachten Biergar-
ten, mit angrenzendem großemSpielplatz, und Bouleplatz, und dient auch alsStart und
Zielpunkt für unsere 3 tollen Wanderwege.
Kurzgesagt, Eine Gastronomie mit viel Potential, regelmäßigen Stammtischen und Treff-
punkt von Boule Spielern.
Bei Interesse, und Fragen, wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
Gez. Bier Uwe, Ortsbürgermeister  

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).

Neues aus dem Ortsgemeinderat Börsborn
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Börsborn hat in seiner Sitzung am 27.02.2024 folgende Beschlüs-
se gefasst:
öffentlich

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO

Die Ortsgemeinde stimmt der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
gem. § 67 Abs. 2 GemO zu.
Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)

Den durch das Forstamt ermittelten, Stillegeungsflächen entsprechend der Förderpro-
grammrichtlinen Klimaangepasstes Waldmanagement wird zugestimmt.
Übernahme von Gastrozubehör für das Dorfgemeinschaftshaus

Der Ortsgemeinderat Börsborn beschließt, das Inventar wie von Ortsbürgermeister Bier
vorgeschlagen, zu übernehmen.

Breitenbach

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 21.03.2024, um 18:30 Uhr, findet in der Schönbachtalhalle,
Auf dem Wilcher 12, 66916 Breitenbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Breitenbach statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
     (Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
      Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reichder öffentlichenVerwaltung stellen sowieAnregungenundVorschlägeunter-
breiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten, die
Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Ortsbürgermeis-
ter Johannes Roth einzureichen.)

2.  1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2024

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit
Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

3.  Vertragsabschluss zum neuen Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP)
4. Beratung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2017;

Vollzug der §§110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2017 sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten und
Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde

5.  Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundes“
- Ausweisung von Habitatbäumen, -baumanwärtern und Stilllegungsflächen

6.  Beschilderung und Verkehrssituation Grube Labach
7.  Schönbachtalhalle;

Sachstand und weitere Vorgehensweise
8.  Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. §94 Abs. 3 GemO
9. Informationen

Breitenbach, den 6. März 2024
gez. Johannes Roth -Ortsbürgermeister -

GV  Eintracht 1886 e.V. Breitenbach
Am Sonntag den 03.03.2024  fand im Schützenhaus die Jahreshauptversammlung
statt. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Jürgen Fleck und der Totenehrung

der verstorbenen Vereinsmitglieder folgten die Berichte des 1. Vorsitzenden, des Chor-
leiters und der Vertreterin der Theatergruppe. Nachdem Gisela Hetterich einen Einblick
in die finanzielle Lage gab und die Kassenprüfer  keine Beanstandungen hatten, wurde
der Entlastung der Vorstandschaft  einstimmig stattgegeben.
Nach der Wahlleiterwahl fanden die Neuwahlen statt. Folgende Ergebnisse sind be-
kannt zu geben:
1. Vorsitzender: Herr Rolf Höh
2. Vorsitzender: Herr Jürgen Fleck
3. Kassenwartin: Frau Gisela Hetterich
4. Schriftführer: Herr Klaus Zimmer
5. Pressewartin: Frau Ute Zimmer
6. Notenwartin: Frau Marion Hettrich
7. Vertreter der Theatergruppe: Herr Raphael Reichart
8. Kassenprüfer: Frau Marion Zimmer, Frau Heike Edinger
Beisitzer: Martin Fernau, Werner Fernau, Eva Weis, van Wagenengen Karin, Beate
Schwarz und Udo Simon
Mit einem gemütlichen Ausklang endete die Versammlung.
Unsere Chorproben finden  donnerstags  19:30 Uhr im Schützenhaus Breitenbach statt.
Ein gesanglicher Einstieg ist jederzeit möglich.

Feuerwehrverein Breitenbach e.V.
Spende für den Kindergarten
Im Rahmen einer Übung machte die Feuerwehr Breitenbach eine Begehung im Kinder-
garten Breitenbach. Um die Räumlichkeiten und den neuen Gruppenraum im Falle eines
Einsatzes besser zu kennen, wurden die wichtigsten Punkte wie Energieversorgung,
Gasanschlüsse und sonstige Gefahrenpunkte besichtigt. Flucht und Rettungswege so
wie die Möglichkeiten für einen Feuerwehreinsatz wurden erörtert. Natürlich auch die
Wasserversorgung sowie die Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge betrachtet.
Hier gilt ein ganz herzliches Dankeschön an das Leitungsteam vom Kindergarten die mit
Rede und Antworten den Aktiven der Feuerwehr zu Verfügung standen. Zum Abschluss
konnte Horst Ulrich 1. Vorsitzender vom Feuerwehrverein Breitenbach e.V. noch eine
Spende von 300 € an die Kindergartenleitung Andrea Köhler übergeben. Diese wollen
sie für die Neuanschaffung von Rädchen für die Kleinen verwenden. Mit einem großen
Dankeschön im Namen aller Kindergartenkinder für die Spende wurden die Feuerwehr-
leute verabschiedet.

v.l.n.r. Horst Ulrich, Andrea Köhler, Manuela Klos und Andreas van Wageningen
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Brücken (Pfalz)

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 21.03.2024, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Jugend-
und Vereinshauses, Hauptstraße 26, 66904 Brücken/Pfalz eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Brücken/Pfalz der Ortsgemeinde Brücken statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 9 und 10 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.   Einwohnerfragestunde
      (Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
       Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor derSitzung schriftlich bei Ortsbürger-
meister Pius Klein einzureichen.)

2.  Kindertagesstätte St. Laurentius
- Raum- und Nutzungskonzept mit Kostenprognose

3.   Neugestaltung Park- und Festplatz Ortsmitte Brücken
- Pflanzarbeiten

4.   Sanierung Balkon am Diamantschleifermuseum
5.  Ausbau der Gemeindestraße „Kohlhütte“

- Beauftragung Ingenieurbüro (Erstellung I-Stock-Antrag)
6.    Unser Dorf hat Zukunft
7.  Verkaufsoffener Sonntag
8. Informationen
nicht öffentlich
9.   Grundstücksangelegenheiten
10.   Informationen

Brücken, den  7. März 2024
gez. Pius Klein -Ortsbürgermeister -

Dittweiler

Neues aus dem Ortsgemeinderat Dittweiler
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Dittweiler hat in seinerSitzung am 29.02.2024 folgende Beschlüs-
se gefasst:
öffentlich

Vertragsabschluss zum neuen Entschuldungsprogramm des Landes PEK-RP
(Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Ortsgemeinde Dittweiler nimmt am Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Ent-
schuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teil und stimmt dem hierzu vom
Land vorgelegten Vertragsentwurf zu. Der Ortsbürgermeister Winfried Cloß wird mit dem
Vertragsabschluss beauftragt.

Austausch der Rauchmelde- und Hausalarmanlage im Bürgerhaus Dittweiler
Die Firma Brandschutzservice Kuntz erhält den Auftrag zur Lieferung und Montage einer
neuen Rauchmelde- und Hausalarmanlage im Bürgerhaus Dittweiler zum Angebotspreis
von 4.745,72 €.

Austausch der Rauchmelde- und Hausalarmanlage im Kindergarten Blütenzauber
Die Firma Brandschutzservice Stefan Kuntz erhält den Auftrag zur Lieferung und Monta-
ge einer neuen Rauchmelde- und Hausalarmanlage im Kindergarten Blütenzauber in
Dittweiler zum Angebotspreis von 5.056,31 €.

Verkehrsanlage„ Gehwegeausbau L355“;
Sachstandsinfo & Beauftragung weitere Leistungsphasen

Aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung, entscheidet sich der Ortsgemeinderat
Dittweiler gegen den geplanten Gehwegausbau L355 und damit gegen das Gemein-
schaftsprojekt.

Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. §94 Abs. 3 GemO
Der Ortsgemeinderat nimmt die Geldspende von Frau Jendralski in Höhe von 200,00€
für die Kita Blütenzauber an und bedankt sich herzlich bei der Spenderin.

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO

Die Ortsgemeinde stimmt der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
gem. § 67 Abs. 2 GemO zu.
Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundes“ - Ausweisung
von Habitatbäumen, -baumanwärtern und Stilllegungsflächen

Dem Forstamt Kusel wird die Aufgabe übertragen, einen Forstsachverständigen zur Aus-
weisung von Habitatbäumen, -baumanwärtern und Stilllegungsflächen zu beauftragen
nicht öffentlich
Pachtangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Pachtangelegenheit.

An die Vereinsvorstände
Auf der Webseite der Ortsgemeinde Dittweiler (https://www.dittweiler.de/dorfle-
ben/vereine.html) sind die Vereine der Ortsgemeinde aufgelistet. Wir bitten Sie die Da-
ten auf Aktualität zu überprüfen. Hat sich nichts geändert, müssen Sie nichts weiter un-
ternehmen. Sind die Daten nicht mehr aktuell, bitten wir Sie unter Angabe der aktuellen
Daten um Kontaktaufnahme mit dem Ortsbürgermeister Winfried Cloß (buergermeis-
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ter@dittweiler.de). Ist Ihr Verein noch nicht auf der Internetseite gelistet, bzw. soll die-
ser von der Internetseite gestrichen werden, bitten wir ebenfalls um Rückmeldung.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.
Die Ortsgemeinde Dittweiler

Obst- und Gartenbauverein
Wieder ein gut besuchter Schnittkurs beim OGV Dittweiler!

Im Rahmen der Zusammenarbeit der OGVs der Verbandsgemeinde Oberes Glantal fand
am 2. März 2024 ein Kurs über den Korrekturschnitt nach dem Erziehungsschnitt in Ditt-
weiler statt. 22 Interessenten wurden von den Baumwarten des OGV Waldmohr Herrn
Braun und Herrn Metzger in Theorie und Praxis geschult.  Der Verein „Bunte Hunde“, auf
dessen Gelände wir uns trafen, sorgte im Anschluss bestens für die Bewirtung. So konn-
ten noch Fragen beantwortet und Erfahrungen ausgetauscht werden.
Dabei kam aus den Reihen der Teilnehmer die Anregung, nach dem Winterschnitt beim
Kernobst einen Schnittkurs am belaubten Steinobst durchzuführen.  Dies greift der OGV
natürlich gerne auf und will im Spätsommer einen Erziehungsschnittkurs beim Stein-
obst wie zum Beispiel Mirabellen anbieten.

Dunzweiler
Obst- und Gartenbauverein Dunzweiler e.V.
Frühjahrsputz in der Projekt-Anlage

Der Frühjahrsputz unserer Projekt-Anlage geht amSamstag, 16. März, ab 9.00 Uhr in die
zweite Runde! Die jungen Bäume brauchen eine Bodenpflege mit Hackschnitzel-Abde-
ckung und die nochverbliebenen Himbeerstöcke werdenzu einer neuen „essbaren“ He-
cke umgepflanzt. Gerne dürfen auch die (ehemaligen) Kindergartenkinder mit ihren El-
tern die Bäumchen besuchen kommen, die unter ihrer tatkräftigen Mithilfe vor mittler-
weile 5 Jahren (2019) gepflanzt worden sind. Gerne erklären wir bei einer heißen Tasse
Kaffee oder Kakao auf was bei der Pflege von Obstbäumen zu achten ist. Wir freuen uns
über jegliche Hilfe und Beteiligung! Vereinsmitglieder, Baumpaten-Kinder mit ihren El-
tern und alle Interessierten sind aufgerufen, sich einzubringen und nach eigenem Er-
messen Zeit zu investieren. Bitte bringt euer Arbeitsgerät selbst mit – heißen Kaffee und
Kakao gibt es vor Ort!

Frohnhofen

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 21.03.2024, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Bürger-
zentrums „Am Kohlbach“, St. Wendeler Straße 12, 66903 Frohnhofen eine Sitzung
des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Frohnhofen statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.                  Integriertes Quartierskonzept;
Beratung und Beschlussfassung über den Abschlussbericht und den Maßnahmen-
katalog

Frohnhofen, den 7. März 2024
gez. Roger Gerhardt -1. Beigeordneter-

Glan-Münchweiler
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).

Nahwärmenetz für Glan-Münchweiler
Im Herbst haben wir mit Unterstützung des Büros Plancon Beratende Ingenieure PartG
mbB aus Trier und unserem Klimaschutzmanager der VG Oberes Glantal einen Förderan-
trag für eine Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Nahwärmenetzes für unser Dorf bei
der BAFA gestellt. Unser Antrag ging wenige Tage vor der Haushaltssperre
dort ein. Nach dem 22. Januar konnte dort die Bearbeitung erst wieder aufgenommen
werden.
Umso mehr freut es uns, das wir nun mit Datum vom 22.02.2024 einen positiven Zuwen-
dungsbescheid erhalten durften.
Wie geht es nun weiter?
In Kürze werden wir die Ausschreibung des Projektes auf den Weg bringen. Wenn unser
Partner hier feststeht, kann die Arbeit an der Machbarkeitsstudie beginnen. Hier werden
dann verschiedene Systemlösungen (Hackschnitzelheizung, Solarthermie, etc.) gegen-
übergestellt. Eine solche Betrachtung ermöglicht auch eine erste Einschätzung zum
Wärmebezugspreis für die potenziellen Abnehmer.
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden
Ihr Projektteam Nahwärme

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den 20.03.2024, um19:00 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66907 Glan-Münchweiler eine Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 8 und 9 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung Haushaltsplanung 2024/2025 aktueller Sachstand
2.  Beratung Gestaltung von Grünflächen und Straßenbäumen in der Ortsgemeinde
3.  Beratung Gestaltung Verkehrskreisel (Rhönrad)
4.  BeratungundBeschlussfassungzur eventuellen FestsetzungvonVorauszahlungen

in 2024 für WKB Straßenausbaubeiträge
5.  Beratung und Beschlussfassung zur Einführung von Tempo 30-Zonen in allen

Ortsstraßen
6.  Durchführung und Gestaltung „Hexenacht“
7.  Informationen
nicht öffentlich
8. Bauangelegenheiten
9.  Grundstücksangelegenheiten

Glan-Münchweiler, den 7. März 2024
gez. Karl-Michael Grimm -Ortsbürgermeister -

Gries

Kochkurs „Wok-Kultur erleben“ bei den Landfrauen Gries
Die Landfrauen Gries laden ein zu einem Kochkurs mit dem „Wok“.  An diesem Abend
wird vorgeführt, was sich mit dem „Alleskönner Wok“ so alles zaubern lässt und worauf
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beim Kochen damit zu achten ist.
Der Kochkurs findet statt am Montag, dem 18. März 2024, um 19 Uhr, im Vereinshaus
Gries, Saal 1.OG.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen, es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe
von 5,-- Euro erhoben, die Teilnahme für Mitglieder ist kostenlos.
Anmeldung erbeten unter 06373-3333 oder 06373-891989.

Henschtal

Neues aus dem Ortsgemeinderat Henschtal
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Henschtal hat in seiner Sitzung am 07.02.2024 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO

Die Ortsgemeinde stimmt der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
gem. § 67 Abs. 2 GemO zu.

Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)
Der durch das Forstamt ermittelten, beigefügten Stillegeungsfläche entsprechend der
Förderprogrammrichtlinen Klimaangepasstes Waldmanagement wird zugestimmt.

Renovierung Dorfgemeinschaftshaus
Der Gemeinderat beschließt, dass die Aufträge für die Renovierungsarbeiten der
Henschtalhalle
durch Ortsbürgermeister Decklar vergeben werden können, wenn diese den vorgegeben
Rahmen von 3.000,- Euro nicht überschreiten.
nicht öffentlich

Auftragsvergabe Netzanschluss und Fertigfundament
Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Auftragsvergabe.

Herschweiler-Pettersheim

Stellenausschreibung
Die Kindertagesstätte „Regenbogen“ der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim
sucht ab sofort

eine/n Mitarbeiter/in
im Sozial- und Erziehungsdienst (m/w/d)

Wir wünschen uns:
· eine engagierte Persönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung oder Sozialassistent/in oder
Kinderpfleger/in

· oder mindestens als Tagesmutter.
Ferner wünschen wir uns, dass Sie Begeisterung und persönliches Engagement mit-
bringen, Zuverlässigkeit,Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität.
Selbstverständlich gehören auch Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit
mit Kindern dazu sowie Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen
Arbeiten.
Wir bieten:
Die wöchentliche Arbeitszeit kann von Teilzeit bis Vollzeit vereinbart werden. Es han-
delt sich um eine Vertretungsstelle mit Befristung, der Vertretungszeitraum kann
noch nicht festgelegt werden.
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
wie z. B. Jahressonderzahlung, betriebliche Zusatzversorgung, Leistungsentgelt und
Fortbildungsmöglichkeiten.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 21.03.2024 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg                   
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).

Für Fragen steht Ihnen die Ortsbürgermeisterin unter der Emailadresse buergermeis-
terin@herschweiler-pettersheim.de  gerne zur Verfügung.
Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten können nicht erstattet werden.

Herschweiler-Pettersheim, 29.02.2024
gez. Margot Schillo, Ortsbürgermeisterin

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).
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Obst- und Gartenbauverein
Am Freitag, dem 15. März findet beim Obst- und Gartenbauverein Herschweiler-Petters-
heim der erste Stammtisch für 2024 statt.
Treffpunkt ist diesmal um 19 Uhr im Sportheim des SV Herschweiler-Pettersheim.
Der nächste Stammtisch ist am 7.Juni im Vereinshaus des Tennisclubs auf dem Bockhof
ebenfalls um 19 Uhr.

Hüffler

Wir suchen für unser DGH (Dorfgemeinschaftshaus)-Team
Unterstützung!
Wir benötigen ab sofort eine zuverlässige Reinigungsaushilfekraft bis zu 8 Std. pro
Woche.
Bei Interesse bitte Mail an: bgm(at)ortsgemeinde-hueffler.de oder telefonisch unter
0172-1360660

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).

Krottelbach

Langenbach

SV Langenbach
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024
Liebe Vereinsmitglieder,
zu unserer Jahreshauptversammlung im Sportheim am 29.März2024, um 14:00 Uhr la-
de ich Euch alle herzlich ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Geschäftsbericht
3. Bericht der Spielleiter und der Trainer
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Ehrungen
8. Neuwahlen
9. Wünsche und Anträge
2. Vorsitzender Benjamin Diwo

Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Langenbach sucht eine

Aushilfe (m/w/d)
(geringfügige Beschäftigung)

zur Unterstützung des Gemeindearbeiters bei Grünpflege- und Mäharbeiten oder
Reinigungsarbeiten im Ort.
Die Arbeitseinsätze erfolgen nach Bedarf und in Form einer geringfügigen Beschäfti-
gung. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 TVÖD. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert? Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Ortsbürgermeister Wolf-
gang Schneider (Tel. Nr. 06384 9939775). Ihre Kurzbewerbung senden Sie bitte per
Email an die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal: bewerbung@vgog.de .
Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich nach der
DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.

Langenbach, 01.12.2023
Gez. Wolfgang Schneider, Ortsbürgermeister

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den 20.03.2024, um18:00 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66909 Langenbach eine Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses der Ortsgemeinde Langenbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 2 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Vorstellung und Erläuterung des Jahresabschlusses 2021 der Ortsgemeinde

Langenbach
nicht öffentlich
2.  Belegprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021
öffentlich
3.  Vollzug der §§ 110 ff GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses

2021 der Ortsgemeinde Langenbach sowie Entlastungserteilung des Ortsbür-
germeisters und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Langenbach und die Ver-
bandsgemeinde

Langenbach, den 6. März 2024
gez. Frank Hönemann -Vorsitzender-

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den 20.03.2024, um20:00 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66909 Langenbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Langenbach statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 der

Ortsgemeinde Langenbach sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der
Beigeordneten von Langenbach und der Verbandsgemeinde

a) Bekanntgabe Rechenschaftsbericht
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Feststellung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung
2. TeilnahmeamEntschuldungsprogrammdesLandes „Partnerschaft zur Entschul-

dung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“
3.  I-Stock Antrag 2025
4.  Bebauungsplan Auf der Platte

Satzungsbeschluss

Langenbach, den  6. März 2024
gez. Wolfgang Schneider -Ortsbürgermeister

Seite 12 16. März 2024AMTSBLATT



Nanzdietschweiler

Landfrauen Nanzdietschweiler
Kursangebot
Am Donnerstag, den 21. März 2024, um 19:30 Uhr, laden wir zu folgendem Kurs in die
Gaststätte der Kurpfalzhalle Nanzdietschweiler:
Wok-Kultur erleben- Die Vielzahl der Zutaten und die Förderung einer gesunden Ernäh-
rung durch authentisches Kochen. In diesem Kurs erfahren Sie was sich mit dem Wok
alles zaubern lässt und worauf dabei zu achten ist.
Pfalzmarkt
Am 27.04.2024 fahren wir nach Mutterstadt und besichtigen den Pfalzmarkt. Abfahrt ist
am frühen Vormittag. Die Kosten für die Busfahrt werden vom Verein übernommen. Für
die Führung fallen ca. 10,00€ je Teilnehmer an. Nähere Auskunft und Anmeldung bei
Karin Schwegel (Telefon 06383 5327)

Ohmbach

Stellenausschreibung
In der kommunalen Kindertagesstätte „Villa Sonnenschein“ der Ortsgemeinde Ohm-
bach ist ab sofort eine Teilzeitstelle als

Erzieher / Erzieherin (m/w/d)
-unbefristet-

zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 24,5
Stunden.

Wir wünschen uns:
 eine motivierte und zuverlässige Fachkraft mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-

dung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung
 sozialeKompetenz, FreudeundEngagementbeiderpädagogischenArbeitmit Kindern
 Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
 Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit
 die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu regieren und

ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu leisten
Wir bieten Ihnen:
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) in Entgeltgruppe S 8a TVÖD-SuE und beinhaltet alle im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen, wie z. B. Zusatzversorgung, Jahressonderzahlung,
Leistungsentgelt. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 18.03.2024 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de
Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Wieder (Tel.
06386 / 3049970) gerne zur Verfügung.
Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der Bewerber richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzge-
setz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht übernommen.

66903 Ohmbach, im Februar 2024
gez. Gerhard Kauf, Ortsbürgermeister

Kleine Hände, große Zukunft …
… so lautet das Projekt der Handwerkskammer.

Herr Meiser, ein Kita – Papa und Baubereichsleiter der Firma Roth GmbH aus Kaiserslau-

tern, ein mittelständigesTief – und Rohrleitungsbauunternehmen, organisierte den Pro-
jekttag  für die Villa Sonnenschein in Ohmbach. Am 1. März rückte Herr Meiser mit sei-
nem Team samt LKW, Bagger, Material und Handwerkszeug an.
Der Sandkasten wurde durch den Bagger mit neuem Sand befüllt, Palisaden zur Siche-
rung derSonnensegelstange gesetzt und die Oberfläche imTerrassenbereich zumSpiel-
platz instand gesetzt. Die Kinder erlebten den Bagger und den LKW nicht nur in Aktion,
sondern packten auch fleißig beim Verteilen des Sandes an.
Im Rahmen des Wettbewerb gestalten die Kinder nun ein Plakat über die Eindrücke des
Projekttages. Dieses wird zur Teilnahme an der Verlosung mit dem Hauptpreis von 500
Euro eingereicht. Alle Materialien wurden gespendet, so dass der Kita keinerlei Kosten
entstanden.
Wir bedanken uns bei der Firma Roth, bei Herr Meiser und seinemTeam für den ereignis-
reichen Morgen und den tollen Einsatz!
Die Kinder und Erzieherinnen der Villa Sonnenschein, Ohmbach

Quirnbach/Pfalz

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Quirn-
bach/Pfalz für die Haushaltsjahre 2024/2025 liegt während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schö-
nenberg-Kübelberg, Zimmer-Nr. S1-5.06 bis zur Beschlussfassung durch den Gemein-
derat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Quirnbach/Pfalz
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge
zum Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2024/2025 ein-
zureichen. Die Vorschläge sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung einzu-
reichen.
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Rehweiler

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).

Einladung an alleWahlberechtigten der Ortsgemeinde Rehweiler
Am 09.Juni 2024 finden die Kommunalwahlen statt. Bei diesen Wahlen wird auch wie-
der der Gemeinderat gewählt.
Am 04.04.24 um 18:30Uhr sind alle engagierte und verantwortungsbewusste Bürgerin-
nen und Bürger von Rehweiler, die gerne im Gemeinderat Rehweiler ehrenamtlich mitar-
beiten wollen und sich zur Wahl in den Gemeinderat stellen möchten, herzlich ins Dorf-
gemeinschaftshaus Rehweiler eingeladen.
Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich in eine Liste (kein amtlicher Wahlvorschlag)
eintragen lassen. Es handelt sich um eine Interessenliste, die Liste wird ca. 2 Wochen
vor der Wahl im Ort verteilt und soll als Information / Entscheidungshilfe für die Rehwei-
ler Bürgerinnen und Bürgern dienen. Aus wahlrechtlichen Gründen wird die Liste nicht
im Wochenblatt veröffentlicht und auch nicht im Wahllokal ausgehängt.
Wahlberechtigte die sich gerne in die Liste eintragen möchten, aber an diesem Abend
verhindert sind, können sich bis zum 08.05.2024 bei Frank Scholz (Tel.: 06383-6409)
oder Stefan Schwarm (06383-6159) melden, um sich in die Liste eintragen zu lassen.
Gerne begrüßen wir Sie zu der Veranstaltung.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Scholz, Ortsbürgermeister Rehweiler

Schönenberg-Kübelberg

Projekte für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre
Montag, 25. März bis 28. März: Osterferienprogramm
Bitte gesondert über Formular anmelden.

Projekte für Kinder zwischen 10 und 14 Jahre
Dienstag, 02. April: 14.30 - 18.30 Uhr
Superland Neunkirchen Indoorspielhalle, 12.00 Euro

Jugendzentrum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, Saarbrücker Str. 121
Ansprechpartner im JUZ: Frau Schmidt, Frau Guth

Achtung: für alle Projekte gilt eine Anmeldepflicht!
Infos zu unseren Projekten sind auch auf unserer Facebookseite Jugendzentrum Schö-
nenberg-Kübelberg oder Instagram juz_schoenenberg_kbg
Anmeldung: per Telefon (evtl. Anrufbeantworter, bitte sprechen Sie auf das Band, wir
rufen zurück) oder per Mail
Tel: 06373/892915 Mail: juz@schoenenberg-kuebelberg.de
Träger: OG Schönenberg-Kübelberg Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf              
und Beigeordneter Harald Schöfer

Osterferienprogramm 2024
25.03.2024 bis 28.03.2024
Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre
Montag: 25.03.2024, 14.00 - 18.00 Uhr
Heute wird es sportlich, Ilona hat sich auch dieses Mal etwas tolles für euch
einfallen lassen. Lasst euch überraschen. Bitte an Sportbekleidung, Hallenschuhe
und an genügend Getränke denken.
Dienstag: 26.03.2024, 14.00 - 18.00 Uhr
Zeig dein Geschick auf Trampolin, Hüpfburg und Co.
Wir fahren ins Superland nach Neunkirchen.
Kosten: 10 Euro
Mittwoch: 27.03.2024, 14.00 – 18.00 Uhr
Du brauchst noch die perfekte Osterdeko? Wir basteln Osterküken, Hasen und
Filzen Ostereier.
Donnerstag: 28.03.2024, 14.00 - 18.00 Uhr
Um das Osterfest zusätzlich zu versüßen backen wir Osterhasen/-Lämmer
oder -Eier.
                                                     
Anmeldung: Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine Mail schicken.
Wir freuen uns auf ein schönes Osterferienprogramm 2024
Christine Schmidt, Katja Guth und Team
Jugendzentrum, Saarbrücker Str. 121, 66901 Schönenberg-Kübelberg Tel.: 06373-
892915, Email: juz@schoenenberg-kuebelberg,de
Träger: OG Schönenberg-Kübelberg                                     
Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf
und Beigeordneter Harald Schöfer

Neues aus dem Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am 29.02.2024 fol-
gende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
Einmündungsbereich Festwiesenstraße/ Sanderstraße;
Vorstellung der Entwurfsplanung

Der Ortsgemeinderat beschließt, der vorgestellten Entwurfsplanung zuzustimmen und
das Büro Frey mit den weiteren Leistungsphasen zu beauftragen.

Umgestaltung Freifläche im Zuge des Knotenpunktumbaus K4 / B423
Vergabe Planungsauftrag

Das Büro Frey wird auf Grundlage des Honorarangebotes vom 23.01.2024 wie im Sach-
vortrag aufgeführt mit einer vorläufigen Angebotssumme in Höhe von 20.465,62€ be-
auftragt.
Einmündungsbereich Saarbrückerstraße/Flurstraße;
Auftragsvergabe Hausabbruch Saarbrückerstraße 21

Ortsbürgermeister Thomas Wolf wird ermächtigt, den Auftrag zum Abbruch des Gebäu-
des und für dasSchadstoffgutachten, nach Prüfung der Ausschreibungsergebnisse, den
Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO

Der Ortsgemeinderat stimmt der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes
2035 gem. § 67 Abs. 2 GemO zu.

Gestaltung Marktplatz Schönenberg
Der Ortsgemeinderat nimmt die ausgearbeiteten Planunterlagen zur Umgestaltung
einer Teilfläche des Marktplatzes zur Kenntnis. Das Büro Ridzewski, Gries wird mit den
Planungs- und Bauleitungsaufgaben auf Grundlage der Honorarofferte vom 12.02.2024
beauftragt.

Neubau des gemeindlichen Bauhofes;
Beauftragung der Leistungsphasen 4-9 sowie eines Statikers

Ortsbürgermeister Thomas Wolf wird ermächtigt, die Planungsleistungen sowie die Er-
stellung der Statik an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben
Bebauungsplan „Ortsmitte“;
Beauftragung zur Kampfmittelsondierung

Der Auftragserteilung an die Firma PESCHLA + ROCHMES GmbH lt. Angebot in Höhe von
20.631,27 Euro wird zugestimmt. Weiterhin soll die Fläche der geplanten „grünen Oa-
se“, Flurnummer: 1/10 (Gemarkung Schönenberg) ebenfalls untersucht werden.
Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)

Den durch das Forstamt in Zusammenarbeit mit Ratsmitglied Gerhard Herzog ermittel-
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ten, beigefügten Stilllegungsflächen -entsprechend der Förderprogrammrichtlinien Kli-
maangepasstes Waldmanagement- wird zuzustimmen.
Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO

Der Ortsgemeinderat nimmt die Geldspende der Volksbank Glan-Münchweiler eG in Hö-
he von 250,- Euro für die Kita „Kleine Strolche“. Sand, an und bedankt sich bei dem
Spender.
nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Grundstückangelegenheit.

Oster-Rock beim SV Kübelberg
Der SV Kübelberg heißt alle Freunde des Rock & Metals zum Oster-Rock willkommen.
Am Donnerstag, 28. März, ist die Lach ab 19:30 Uhr geöffnet. Happy Hour ist von 20 bis
21 Uhr.
Für den Eintritt von 5€ bekommt ihr gleich zwei Bands zu hören.
Den lautstarken Auftakt und gleichzeitig ihr Debüt in der Lach geben BETONBIER. Von
ihnen gibt es die klassischen Thrash Cover von Anthrax, Metallica und Warbringer, um
nur einige zu nennen. Ihrem Motto bleiben sie treu: es wird Knibbeldick!
VALIANT VIPER sind in der Lach nicht unbekannt. Wer sie nicht kennt, sollte das nachho-
len. In neuer Formation stehen sie zum zweiten Mal auf unserer Bühne. Es sind Musiker
mit Herzblut für die Hard Rock/Metal-Musik der 80 & 90er Jahre. Das Genre umfasst et-
liche Klassiker - von AC/DC bis Iron Maiden, von Manowar bis ZZTop. Auch neuereSongs
sind mit von der Partie, aber immer mit ihrer eigenen Note.
Headbangen macht hungrig und durstig?! Für den kleinen Hunger und den großen Durst
sind wir vorbereitet!
Der SV Kübelberg und die Bands freuen sich auf Euch und ausgelassene Stimmung.
Schaut vorbei!
Infos zu den Bands findet ihr hier:
https://betonbier.de
https://www.valiant-viper.de

Steinbach am Glan

Schalten Sie eine Anzeige!
Melden Sie sich bei uns unter 06381 86 22

wb-kusel@mediawerk-suedwest.de
www.wochenblatt-reporter.de
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BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 21.03.2024, um 19:30 Uhr, findet im Saal des Ev. Gemeinde-
hauses, Hauptstraße 65, 66909 Steinbach am Glan eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates der Ortsgemeinde Steinbach am Glan statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme Tagesordnungspunkte4 und 5 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035

Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO
2.  Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)
3.  Reparatur/Sanierung Feldwirtschaftsweg
nicht öffentlich
4.  Grundstücksangelegenheit
5.  Vertragsangelegenheiten

Steinbach am Glan, den 6. März 2024
gez. Jörg Fehrentz -Ortsbürgermeister -

Landfrauen Steinbach
Kreativkurs
Am Mittwoch, den 20.03. um 19:00 Uhr, findet unser Kreativkurs „Deko für den Oster-
strauß“ im Piussaal, statt.

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).

Wahnwegen

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Liebsthal
5. Änderungsbeschluss
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die oben aufgeführten öffentlichen Bekanntmachungen zum Vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahren Liebsthal sind veröffentlicht im Wochenblatt bei der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal (Seite 5).

Wahnwegen ausgewählt als neue Schwerpunktgemeinde
– Innenminister erkennt 15 Kommunen als neue
Schwerpunktgemeinde an
Der Antrag der Ortsgemeinde Wahnwegen zur Anerkennung als Schwerpunktgemeinde
war erfolgreich. Am 01.03.2024 wurden im Rahmen einer Feierstunde die Urkunden zur
Anerkennung überreicht. Zu dieser Feierstunde haben sich der 1. Beigeordnete Lutz
Stötzer, der Beigeordnete Karl-Dieter Strauß, Bürgermeister Christoph Lothschütz,
Sachbearbeiterin Johanna Rindt, sowie der Landrat Otto Rubly und der zuständigeSach-
bearbeiter der Kreisverwaltung Kusel, Holger Flick bei dem ZDF eingefunden.
Innenminister Michael Ebling hat 15 Gemeinden in Rheinland-Pfalz als weitere
Schwerpunktgemeinden im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms 2024 anerkannt.
Aktuell profitieren zusammen mit den bereits anerkannten Gemeinden derVorjahre ins-
gesamt 164 Dörfer von einer Schwerpunktanerkennung.
„Unsere Gemeinden spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Entwick-
lung unseres Landes. Oftmals sind die Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit di-
rekt vor unserer Haustür zu finden. Das wollen wir unterstützen. In diesem Jahr stellen
wir daher insgesamt etwa 18,7 Millionen Euro für die Förderung von Dorferneuerungs-
maßnahmen bereit. Mit dieserSumme können bedeutsame Projekte umgesetzt werden,
die dazu beitragen, unsere Dörfer noch attraktiver zu machen„, sagte Innenminister Mi-
chael Ebling bei der Anerkennungsfeier.
Die Anerkennung alsSchwerpunktgemeinde erfolgt für die Dauer von acht Jahren. Durch
die Anerkennung geht die Dorferneuerung gegenüber den Kommunen die Verpflichtung
ein, Fördermittel für öffentliche und private Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Für
die Stärkung der Innenentwicklung steht den privaten und öffentlichen Bauherrn eine
qualifizierte Bauberatung zur Verfügung.
Zusammen mit der Dorfmoderation wird damit ein umfassender Beteiligungsprozess in
Gang gesetzt. Die Ergebnisse dieser breit angelegten Informations-, Bildungs- und Be-
ratungsarbeit sind elementare Bestandteile der zu erarbeitenden Entwicklungskonzep-
te. „Mit der Dorfmoderation, der Bauberatung und dem Entwicklungskonzept stehen in
der Dorferneuerung für die Gemeinden sehr gute Fördermöglichkeiten zur Verfügung“,
so Ebling.
„Es verdient Anerkennung, wie die Gemeinden ihre Konzepte fortlaufend fortschreiben
und den sich wandelnden Bedingungen anpassen. Die Dorferneuerung hat sich zu einer
der bedeutendsten Bürgerbewegungen im Land entwickelt, bei der Menschen jeden Al-
ters aktiv an der Entwicklung ihres Dorfes beteiligt sind„, betonte der Minister. Dies sei
ein wesentlicherSchritt, um den Lebensraum Dorf noch attraktiver und lebensfähiger zu
machen.
Schwerpunkte der Dorferneuerung sind struktur- und funktionsverbessernde Maßnah-
men, die die Ortskerne stärken und wiederbeleben und damit die unverwechselbare

Siedlungs- und Kulturlandschaft erhalten. Dazu zählen insbesondere auch Maßnah-
men, die etwa der sozialen Daseinsvorsorge oder dem Klimaschutz dienen.

Innenministerium RLP/Stephan Dinges

Waldmohr

Generalversammlung der Reservistenkameradschaft Waldmohr

Die Reservistenkameradschaft Waldmohr hatte am 01.03.2024 ihre Generalversamm-
lung mit Neuwahl des Vorstandes.
Die Veranstaltung fand im Tennisheim in Waldmohr statt.
Der bisherige Vorstand wurde für die nächsten vier Jahre wiedergewählt.
Auf dem Bild v.l.n.r. Werner Hutzler 1.Vorsitzender, Harald Forster Kassenwart, Hubert
Wlaschek Schriftführer und Michael Germann stv, Vorsitzender.
Nicht auf dem Bild ist der weitere stv. Vorsitzende Dirk Brechter, der aus gesundheitli-
chen Gründen leider nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Er wurde in Abwe-
senheit gewählt.
Der „neue“ Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für das ihm entgegengebrachte
Vertrauen.

Gemeindekindertagesstätte Bremer Stadtmusikanten Waldmohr

Wir sagen DANKESCHÖN für die tolle Spende von NABU
Bild - Danke, für die tolle Vogelfutterstation.
Danke, für das Vogelfutter.
Danke, für das interessante Buch.
Wir haben uns sehr darüber gefreut.
Die Kinder der Kindertagesstätte Bremer Stadtmusikanten
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Kindertagesstätte „Drei Freunde“ Waldmohr
Hell- und Dunkeltage

Ende Januar hießeswieder 3 Tage lang Licht aus- Taschenlampean!Wer findet denWeg
zur Garderobe im Dunkeln? Im Dunkeln spielen, bauen, malen, ein Bilderbuch anschau-
en oder vorlesen, geht das? Mit der Taschenlampe im dunklen Flur unterwegs sein, eine
aufregende Erfahrung, die Spaß machte, vor allem, wenn überall Dinge zu finden sind,
die reflektieren! Die Kinder entdeckten „Katzenaugen“, CD„ s, Spiegel, Warnwesten,
Gold- und Silberfolie und verschiedene Lichtquellen. Sie konnten beobachten, wie es
draußen heller wurde und das Tageslicht durch unser Fenster ins Haus kam. Es wurde
jedoch nicht in jedem Raum hell, im abgedunkelten Mehrzweckraum hatten die Kinder
an zwei Morgen die Möglichkeit, an unterschiedlichen Stationen zum Thema Licht- und
Schatten zu experimentieren, Schattenspiele luden zum Beobachten ein, Lichttische
und Lichtboxen faszinierten die Kinder und an unserer Glitzer-Baustelle war Geschick-
lichkeit und Fantasie gefragt. Eine weitere spannende Erfahrung begegnete den Kindern
während unserem „Dunkel-Frühstück“. Lediglich kleine Lichterketten auf den Tischen
und auf dem Buffet ließen erahnen, was es zum Frühstück gab. Im Halbdunkeln den
Frühstücksplatz einrichten, Getränke eingießen – gar nicht so einfach! Besonders be-
eindruckend für die Kinder war, zum Abschluss der Woche, der Schwarzlicht -Spaß. Et-
was Weißes angezogen und man leuchtet im Dunkeln - einfach toll! Aber noch nicht ge-
nug, auch im Schwarzlicht tanzen mit Leuchtstäbchen in der Hand war eine Riesen Freu-
de. Es waren beeindruckende Tage für Groß und Klein! Bild: Kita „Drei Freunde“

Einladung zum Stammtisch „Ökumenischer Pflegeverein
Waldmohr e.V.“
Der Ökumenische Pflegeverein Waldmohr e.V. lädt zu einem Stammtisch ins Stadtcafé
W4 ein, für Mittwoch, 20. März 15 Uhr
Vorstand und Mitarbeiterinnen des Pflegevereins stellen die Organisation und die Leis-
tungen des Vereins vor.
Es werden Themen rund und die Pflege besprochen und diskutiert.
Alle Mitglieder und Nichtmitglieder aus Waldmohr und Umgebung sind herzlich will-
kommen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 19.03.2024, um 16:00 Uhr, findet im Besprechungsraum des Rat-
hauses, Rathausstraße 14, 66914 Waldmohr eine Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses der Stadt Waldmohr statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 2 - öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Vorstellung des Jahresabschlusses 2017
nicht öffentlich
2.  Prüfung der Belege im Rahmen des Jahresabschlusses 2017
öffentlich
3.  Beratung und Beschlussempfehlung über den Jahresabschluss 2017

Waldmohr, den 7. März 2024
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider -Stadtbürgermeister-

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 20.03.2024, um 18:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses
Rathausstraße 14 66914 Waldmohr eine Sitzung des Stadtrates der Stadt Waldmohr
statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 10 und 11 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde
         (Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
        Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Stadtbür-
germeister Dr. Schneider einzureichen.)

2.   NBG Lauersdell;
Vorstellung der Freiflächenplanung

3.  Städtebauliche Erneuerung - Lebendige Zentren
Bruchwiesen
Vorstellung des Konzeptes
Auftragsvergabe

4. 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2024

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit
Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

5.  Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2016;
Vollzug der §§110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2016 sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten
und Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr

6.  Beratung und Beschluss über den  Jahresabschluss 2017;
Vollzug der §§110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2017 sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten
und Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten der Verbands-
gemeinde

7.  Städtebauliche Erneuerung- Lebendige Zentren
Modernisierungsmaßnahme

8.  Sanierungssatzung Gewerbegebiet
Auftragsvergabe

9.  Kita II; Auftragsvergaben
a) Innen- und Außenputz, Abstandsdecken
b) Estricharbeiten
nicht öffentlich
10.  Zuschussanträge
11.  Grundstücksangelegenheiten

Waldmohr, den 7. März 2024
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider -Stadtbürgermeister-
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Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
17.03.2024 (Judika), 11.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler, zentraler thematischer
und interaktiverGottesdienstmit denPräparandengruppenGlan-Münchweiler undDiet-
schweiler
17.03.2024 (Judika), kein Gottesdienstangebot in Dietschweiler
Frauenkreisarbeit Glan-Münchweiler:
20.03.2024, 15.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Glan-Münchweiler
(Schulstr. 1), Passionszeitnachmittag des gemeinsamen Frauenkreises Glan-Münchwei-
ler (Interessierte Frauen, die neu hinzukommen möchten, sind immer herzlich willkom-
men!)
Regionale Bibelgespräche im Oberen Glantal:
19.03.2024 + 21.03.2024, 19.00 - ca. 20.30 Uhr, Prot. Gemeindehaus Theisbergstegen
(Kirchstraße, Eingang Parkplatz); Bibelgesprächsabend zum Thema „Bund und Leben“
(Dienstag) sowie Vortragsabend „Von der Höhle ins Universum“ (Donnerstag, Ehepaar
Bertges aus Neunkirchen)
Konfirmandenarbeit:
19.03.2024, 15.30 - ca. 17.00 Uhr, Prot. Pfarrhaus Glan-Münchweiler, Konfizeit der ge-
meinsamen Konfirmandengruppe
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel. 06383-470 / Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
17.03. 10:30 Uhr Gottesdienst
Dunzweiler
-------
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag, 17. März: 10.00 Uhr: Gottesdienst mit anschließendem Kirchenkaffee
Mittwoch, 20. März: 15.30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl im Haus am Schachenwald
17.30-19.00 Uhr: Konfirmandentreffen im Prot. Gemeindehaus
Samstag, 23. März: 09.00 Uhr: Generalprobe der Konfirmanden zur Konfirmation in der
Kirche
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312:
dienstags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Pfarrerin Mohrbacher ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 15. März
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 17. März
9 Uhr Krottelbach & Langenbach
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 22. März
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 24. März (Palmsonntag)
10 Uhr Ohmbach (zentral mit Abendmahl)
Termine
Pflegearbeiten Herschweiler-Pettersheim
Samstag, 16.März, ab 9 Uhr, Geländeeinsatz im und am Jugendheim, Herschweiler-Pet-
tersheim
Bibelgespräch
Dienstag, 19. März, 20 Uhr, Gemeindehaus Ohmbach
De Flashmob (für Jugendliche von 12-16 Jahre)
Mittwoch, 20. März, 19 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Girls Club (Für Mädchen von 6 bis 12 Jahre)
Donnerstags (!), 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Lisa
Hollinger (0163 9707436) und Andreas Horn (0151 22117713)
Jungschar - Aktionstage
Freitag/Samstag, 22. und 23. März, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Infos bei
Andreas Horn (0151 22117713)
Besuchsdienstkreis
Freitag, 22. März, 20 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Mischkan – Gemeinsam kochen und essen
Samstag, 23. März, 17 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Offene Kirche
Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist die Kirche in Herschweiler-Pettersheim für
Zeiten der Stille und des Gebets geöffnet.
Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-hp.de/termine
Kontakt:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de
www.kirche-hp.de, https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Sonntag, 17.3.2024
10:00 Uhr       Gottesdienst in Miesau
Die für heute angekündigte Krimi-Lesung mit Dr. Michael Gärtner muss leider ausfallen.
Sonntag, 24.3.2024
10:00 Uhr       Gottesdienst in Gries
Mittwoch, 27.3.2024
15:00 Uhr       Herzliche Einladung an alle Familien und Gemeindeglieder zum österli-
chen Gottesdienst, gestaltet von den Kindern und Erzieherinnen der KiTa mit Pfarrerin
Miriam Laubscher in der Grieser Kirche. Unser Gottesdienst steht unter dem Motto „Hal-
leluja – Jesus lebt! - und genau deshalb feiern wir Ostern“.
Um den Kindern diesen Glauben mit allen Sinnen näherzubringen, haben wir auch in die-
sem Jahr den Schmetterling als das Symbol der Verwandlung, Sinnbild der Auferstehung
ausgesucht. Die Osterbotschaft wird durch die Spielgeschichte einer Raupe, die sich in
einen Schmetterling auf wundersame Weise verwandelt, kindgerecht vermittelt.
ImAnschlussverkaufenwirKuchen„togo“unddieKinderbekommen ihren„Osterhasen“.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gottesdienstbesucher.
Simone Rheinheimer und Team
Donnerstag, 28.3.2024
18:00 Uhr       Tisch-Abendmahlsfeier zum Gründonnerstag in der Kirche
Karfreitag, 29.3.2024
15:00 Uhr       Gottesdienst zur Todesstunde Jesu
Ostersonntag, 31.3.2024
05:30 Uhr       Osternacht mit anschließendem Osterfrühstück in Miesau
10:00 Uhr       Ostergottesdienst mit Abendmahlsfeier in Gries
Öffnungszeiten: Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8:30 Uhr bis 10 Uhr und freitags von
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: pfarramt.miesau@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Donnerstag, 14.03.
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung
Samstag, 16.03.
09.00 – 12.00 Uhr Konfi-Tag mit Pfarrer Th. Armbrust
12.00 Uhr Eltern/Konfi-Gespräch
Sonntag, 17.03.
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich ist Kindergottesdienst
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet vor dem Rathaus
Montag, 18.03.
19.30 Uhr Fastenaktion 7 Wochen ohne
„Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge“
Nähere Informationen bei Frau Margarethe Heinz
Freitag, 22.03.
19.00 Uhr Kirche und Kino
Folgender Film wird gezeigt: Er lebte, weil Jesus starb
Das Pfarrbüro ist wie folgt geöffnet: dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr,
Telefon: 06373-3256.
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie immer sonntags
nach dem Gottesdienst bzw. unter folgender Tel.-Nr. 06332/487699
oder per Mail: wizwei@t-online.de
Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.prot-kirche-schoe-
nenberg.de  oder unserer neuen APP: https://prot-kirche-schoenenberg.meinegemein-
de.digital

Kirche und Kino
Der Eintritt ist frei! Wollen Sie spannende, unterhaltsame, wertvolle, kurz-
weilige und anspruchsvolle Filme sehen? Wollen Sie sich mit anderen Zu-
schauern unterhalten und Eindrücke austauschen? Dann sind Sie bei
„Kirche und Kino“ richtig!

22. März                    Film: Er lebte, weil Jesus starb                                   FSK 12
Eben noch glaubt Barabbas, dass er wegen eines Mordes hingerichtet wird. Doch dann
fordert das Volk Jerusalems seine Freilassung und stattdessen den Kreuzestod Jesus
Christus. Barabbas meint eigentlich denTod für seine Tat verdient zu haben.Statt seiner
wird der offensichtlich unschuldige Jesu hingerichtet. Es folgen die drei Tage bis zur Auf-
erstehung Jesu, in denen Barabbas sich auf den Weg macht um die Wahrheit über den
Nazarener herauszufinden.
Wo: Gemeindesaal Prot. Kirchengemeinde Schönenberg/Kübelberg
Zeit: 19:00 Uhr
Nähere Informationen unter 06826/3613 oder 06373/9090

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag  16. März
18.00 Uhr Vorabendmesse                     Reichenbach-Steegen
Sonntag  17. März
08:45 Uhr   Sonntagsmesse                      Glan-Münchweiler
10:30 Uhr   Sonntagsmesse                      Kusel
18.00 Uhr Fastenandacht                         Nanzdietschweiler
18.00 Uhr Wohnzimmer-Gottesdienst    Kusel
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Dienstag 19. März
18:00 Uhr Gottesdienst zum Gelöbnistag   Reichenbach-Steegen
Mittwoch 20. März
08.15 Uhr Rosenkranzgebet Nanzdietschweiler
Donnerstag 21. März
17.30 Uhr Anbetung Glan-Münchweiler
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de, Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Gemeindereferent Philipp Ochsner

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 15. März:
18.00 Uhr        Schmittweiler Kreuzweg
18.30 Uhr        Schmittweiler Messfeier
19.00 Uhr        Schmittweiler Beichtgelegenheit
Samstag, 16. März:
17.00 Uhr        Elschbach Messfeier am Vorabend
Sonntag, 17. März:
9.00 Uhr          Breitenbach   Messfeier
9.45 Uhr          Breitenbach         Beichtgelegenheit
10.30 Uhr        Sand                        Messfeier
10.30 Uhr        Brücken                   Messfeier - gestaltet für die Erstkommunionkinder
15.00 Uhr        Waldmohr               Bußgottesdienst und Beichtgelegenheit
Dienstag, 19. März:
18.30 Uhr        Sand                        Messfeier
Mittwoch, 20. März:
08.30 Uhr        Kübelberg                Messfeier
Donnerstag, 21. März:
18.30 Uhr        Waldmohr               Messfeier
Freitag, 22. März:
18.00 Uhr        Sand Beichtgelegenheit
18.30 Uhr        Sand                        Messfeier
19.00 Uhr        Sand                        Beichtgelegenheit
Samstag, 23. März:
16.30 Uhr        Dunzweiler             Beichtgelegenheit
17.00 Uhr        Dunzweiler             Messfeier am Vorabend – mit Palmsegnung
17.45 Uhr        Dunzweiler             Beichtgelegenheit
17.00 Uhr        Sand                        Kindergottesdienst zu Palmsonntag
18.30 Uhr        Waldmohr               Messfeier am Vorabend – mit Palmsegnung
Sonntag, 24. März:
9.00 Uhr          Ohmbach                Messfeier – mit Palmsegnung
10.30 Uhr        Sand                        Messfeier – mit Palmsegnung
Ökumenisches Friedensgebet
Jeden Sonntag um 12 Uhr auf der Treppe zum Rathaus in Schönenberg (Rathausstr.8)
Jeden Dienstag um 18.30 Uhr in der prot. Kirche in Brücken (Zum Krämel)
43. Hungermarsch
Spendenaktion für notleidende Menschen in Kenia, Indien und Peru
Am Sonntag, den 28. April 2024 beginnt der Hungermarsch mit einer Wortgottesfeier in
der kath. Kirche in Dunzweiler. Die markierte Wegstrecke führt uns über Breitenbach zu-
rück nach Dunzweiler. Zum Abschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein in der
Unterkirche von Dunzweiler.
Teilnehmerkarten und weitere Informationen gibt es im Pfarrbüro in Kübelberg.

So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag:

16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
17.03.2024 10:00 Uhr Gottesdienst
22.03.2024 15:30 Uhr Café „Miteinander“
Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Jeden Freitag 19:19 Uhr Jugendtreff
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Christoph Habeck
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg
Tel.:06373/5000464, Mobil: 0151 70556789

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 17.03.
Altenkirchen 10:00 Uhr       Gottesdienst
Brücken    14:30 Uhr            Gottesdienst mit Konfirmation
Dienstag, 19.03.
Brücken 18:30 Uhr          Friedensgebet in der Prot. Kirche.
Mittwoch, 20.03.
Altenkirchen 18:30 Uhr               Passionsandacht
Gemeindeveranstaltungen: 
Freitag, 15.03.
Altenkirchen 10:00-11:00 Uhr TreffenKrabbelgruppe„Purzeltreff“ im Jugendheim (UG).

14:30 Uhr                Seniorentreff im Jugendheim. Bei Christa Hellwig
(06386 6351) anmelden.

                            19:00 Uhr                Männerkochgruppe im Jugendheim
Montag, 18.03.
Altenkirchen 18:00 Uhr          Treffen Jugendgruppe (ab 16 Jahren) im Jugendheim.
Mittwoch, 20.03.
Altenkirchen  15:00-16:30 Uhr   Treffen Kindergruppe im Jugendheim (UG).
Altenkirchen     17:00-19:00 Uhr    Treffen Jugendgruppe(ab13-16 Jahren) imJugendheim.
Donnerstag, 21.03.
Altenkirchen   19:00-20:30 Uhr    Probe Kirchenchor im Jugendheim.
Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

16. März 2024 Seite 19AMTSBLATT



10983493_30_3

11012489_60_40

TuS Börsborn
Jägersburger Weiher Ausgangspunkt der Eröffnungswanderung 2024

16 Personen waren am 10. März der Einladung des Vereins gefolgt, darunter einige Gäs-
te. Start der 11 km lange Wanderung bei gutem Wetter war der Schlossweiher.  Von hier
aus ging es vorbei am Brückweiher in das Naturschutzgebiet Felsbachtal mit seinem
idyllischen Bachlauf. Dem Feilbach gefolgt erreichte die Wandergruppe Oberbexbach,
wo man einen schönen Fernblick hatte. Zurück ging es durch den Kleinottweiler Wald
zurückzumBrückweiher,wo imBlockhausamKlettergartendasMittagesseneingenom-
men wurde. Gestärkt erreichte die gut gelaunten Wandergruppe nach 1,5 km den Aus-
gangspunkt Schlossweiher.
Die nächsteWanderung findet am 14. April 2024 auf dem Paradiesgartenweg Hornbach-
Zweibrücken statt. Näheres wird auf der Homepage des TuS und an dieser Stelle be-
kanntgegeben.

Schützenbruderschaft 1958 Schönenberg-Kübelberg
Rundenwettkämpfe Großkaliberpistole /-revolver
Kreisliga
Schönenberg-Kübelberg I – Breitenbach II 963 : 1013
Reiner Scheidhauer               347
Klaus Wingert                         342
Peter Dengel                          274
Andreas Brass                       241
a.K. Dieter Rummler              278
Schönenberg-Kübelberg II – Bruchmühlbach II 1009 : 1023
Daniel Weber                         346
Tobias Deckarm                    340
Dieter Braun                           323
Hartmut Neu                           245
a.K. Jürgen Uhlig                   310
Kreisklasse
Schönenberg-Kübelberg III – Spesbach II 972 : 1023
Tobias Eisele                          338
Eike Grieger                           332
Raimund Müller                      302
Thomas Leibrecht                  237

Schützenverein ´Diana´ e.V. Breitenbach/Pfalz
5. Rundenkampf 25 m Pistole Liste B 2024
Kreisliga Ringe
Spesbach II : Breitenbach I 909 : 1057
Hell Gerhard 354
Moosmann Peter 352
Fernau Martin 351
Andlauer Manfred (343)
Huwig Ulrike (a.K. 237)

Schützenverein Diana e.V. Breitenbach
5. Rundenkampf GK Pist./Rev. 2024
Bezirksliga Nord Ringe
Ruthweiler : Breitenbach I 1029 : 1103
Riegelmann André 370
Andlauer Sven 368
Muthreich Friedrich 365
Kreisliga Ringe
Schönenberg-Kbg. I : Breitenbach II 963 : 1013
Berger Roland 347
Hetterich Jörn 335
Diehl Andreas 331
Andlauer Manfred (326)
Fuchs Stefan (a.K. 317)
Kreisklasse Ringe
Altenkirchen III : Breitenbach III 900 : 947
Wagner Jörg 338
Lanzer Holger 306
Mathias Christian 303
Schneider Jens (282)

SV Kübelberg
SV Kübelberg – SGV Elschbach 5-0 (1-0)
Bereits nach 6 sec. gelang St. Roth in Folge eines Abwehrwehrfehlers die 1-0 Führung.
Dieser Treffer wird wohl einer der schnellsten in der Fußballgeschichte gewesen sein.
Danach flachte das Spiel des SVK aber ab und im Laufe der 1. HZ gestattete man den
Gästen aus Elschbach in der Folge von Kuriositäten in der Abwehr 2-3 „Halbchancen“
die aber nicht ihr Ziel fanden. Nach dem Wechsel übernahm Kübelberg aber wieder die
absolute Spielkontrolle und gestattete der SGV über den gesamten 2. Abschnitt keine
Gelegenheit zur Ergebniskosmetik. Das erlösende 2-0 erzielte J. Balzer, der an die He-
reingabe von S. Traksel nur noch den Fuß dranhalten musste (59.). Für die Vorentschei-
dung sorgte dann F. Schleppi, der eine Vorlage durch den quirligen Ch. Drumm wunder-
schön in den linken Winkel hob (62.). Für die weiteren Treffer sorgten T. Kirsch, der aus
kurzer Distanz eine weitere Flanke von Ch. Drumm veredelte (70.) und erneut J. Balzer,
der einen Pfostenschuss des zuvor eingewechselten D. Sprau zum 5-0 Endstand ab-
staubte (85.).

Nächstes Spiel:
Bereits am Samstag 16:03.2024 um 16 Uhr, SV Kübelberg – VFB Waldmohr II

TUS Gries
TUS Gries I. Unentschieden in Vogelbach
Auf morastigem Untergrund taten sich vor allem die Gäste sehr schwer, die spielerische
Überlegenheit konnte auf diesem Geläuf nicht ausgenutzt werden. Es entwickelte sich
ein Kampfspiel mit Chancen auf beiden Seiten, es dauerte bis zur 75.Min. da gelang
L.Eckfelder des 0:1 für den Gast. Vogelbach warf nun alles nach vorne und kam in der
89.Min. zum verdienten Ausgleich.

Nächste Spiele:
Sonntag 17.03.  TUS Gries . SG Oberarnbach  15h          

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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URLAUB IM y DER MOSEL! Z.B.

2x HP 122 €, 5x HP 305 €, 7x HP 422 €
Reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet

André Faßbender, Zehnthausstr. 8, 56859 Bullay, Prosp. anf.

Hotel Mosella, Tel. 0 65 42 / 9 37 80
www.hotel-mosella.de

Junges Team sucht Verstärkung für leicht

erlernb. Tätigkeit ab sofort ab 18 Jahren (m/w/d).

Wöchentlicher Ne overdienst ca. 500 €.

Infos unter 0163 8219816

AUFGEPASST!!!

Lokal Einkaufen – 

 100 % Heimat! 


